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1. Räumlicher Geltungsbereich der 1. Änderung 
 
Der Bebauungsplan Nr. 2 der Stadt Euskirchen ist rechtsverbindlich und um-
fasst einen Bereich am östlichen Ortseingang von Flamersheim. Das Gebiet 
dieses Bebauungsplanes wird begrenzt: 
� im Westen durch die Pfauenstraße 
� im Norden in einer Parallelen von ca. 200 m zum Ringsheimer Weg 
� im Osten entlang eines Wirtschaftweges 
� im Süden entlang des Ringsheimer Weges 
 
Die vorgesehene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 betrifft die 
Flurstücke 401 und 407 in der Flur 6, Gemarkung Flamersheim. 
 
 
2. Planungsrechtliche Situation 
 
Der Bebauungsplan Nr. 2 beinhaltet für die vg. Flurstücke folgende 
Festsetzungen: 
 
Flurstück 401 
� Reines Wohngebiet (WR) 
� Maximal eingeschossige Bebauung 
� Offene Bauweise 
� Grundflächenzahl (GRZ) = 0,4 
� Geschoßflächenzahl (GFZ) = 0,5 
� Satteldächer, mit einer Dachneigung von 33 bis 38 Grad 
� Firstrichtung 
 
Flurstück 407 
� Öffentliche Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage 
 
 
3. Anlass, Zielsetzung und Verfahren 
 
Die Eigentümer des Flurstücks 401 beabsichtigen den Erwerb des südlich an 
ihr Grundstück angrenzenden Flurstücks 407 (Größe rd. 340 m²), um eine 
bauliche Ergänzung ihres vorhandenen Wohnhauses vorzunehmen zu kön-
nen. 
Die südlich an das Flurstück 407 angrenzenden Eigentümer (Flurstücke 356) 
stehen diesen beabsichtigten Veränderungen positiv gegenüber. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 2 verfolgte zum Zeitpunkt seiner Aufstellung durch die 
Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche das Ziel, diese Fläche als Option für 
eine evtl. Weiterführung der Speckelsteinstraße in ein weiteres Baugebiet öst-
lich des Plangebietes offen zu halten. 
Diese Planungsabsichten werden seitens der Stadt Euskirchen nicht weiter 
verfolgt. 
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Die mit der Änderung verfolgte zusätzliche Bebauung ist städtebaulich vertret-
bar. Die Erschließung ist durch die unmittelbar angrenzende Speckelsteinstra-
ße aus gesichert. 
 
Die Grundzüge der Planung sind durch die Veränderungen im Bereich der vg. 
Flurstücke 401 und 407 nicht berührt. Somit wird diese 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 2 im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB durchge-
führt. 
 
Der Ausschuss für Umwelt und Planung der Stadt Euskirchen hat in seiner 
Sitzung am 25.01.2005 die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 be-
schlossen. 
 
Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2, 
Ortsteil Flamersheim wurde gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 08.03.2005 
bis 08.04.2005 einschließlich durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Behörden an der Bauleitplanung gemäß § 4 (2) BauGB 
wurde mit Schreiben vom 27.02.2005 durchgeführt. 
 
Während dieser Beteiligungen wurden keine Anregungen vorgebracht. 
Vorgebrachte Hinweise von folgenden Trägern öffentlicher Belange: 
� Bezirksregierung Düsseldorf zu Kampfmittelfunden 
� Kreis Euskirchen zu Bodenveränderungen 
� RWE Power AG zu Baugrund- und Grundwasserverhältnissen 
� Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege zu Bodendenkmalen 
wurden in die Verfahrensunterlagen aufgenommen. 
 
 
4. Inhalte der 1. Änderung 
 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 wird folgendes festgesetzt: 
 
Flurstück 401 
� Ausdehnung der überbaubaren Grundstücksfläche, durch Fortführung 

der vorderen Baulinie und der hinteren Baugrenze 
 
Flurstück 407 
� Reines Wohngebiet (WR) 
� Überbaubare Grundstücksfläche, 14,0 m tief, Baulinie und Baugrenze in 

Fortführung der Festsetzungen des Flurstücks 401 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 2 zum Maß der baulichen Nut-
zung, zur Bauweise und zu den baugestalterischen Festsetzungen bleiben für 
den Änderungsbereich ebenso unverändert bestehen wie der Textteil zum Be-
bauungsplan. 
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5. Wesentliche Auswirkungen der 1. Änderung 
 
5.1 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in der Bauleitplanung, unter entsprechen-
der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Vermeidung, 
Ausgleich, Ersatz), abschießend zu regeln. 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 stellt für eine Teilfläche des Än-
derungsgebietes einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da die bislang als 
Öffentliche Grünfläche -Parkanlage- festgesetzte Fläche nunmehr in Wohn-
baufläche - mit entsprechend überbaubarer Grundstücksfläche - ungewandelt 
werden soll. Die Grundflächenzahl (GRZ) ist mit 0,4 festgesetzt. 
Um die Belange von Natur und Landschaft zu berücksichtigen, wurde die vor-
handene Biotopstruktur der betroffenen Fläche erfasst und bewertet sowie auf 
Grund der beabsichtigten Planung der zu erwartende Eingriff ermittelt. 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde auf der Grundlage der "Arbeitshil-
fe zur Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie von Kompen-
sationsmaßnahmen" (vereinfachtes Verfahren) der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen durchgeführt. 
 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
 

A.  Ausgangszustand des Untersuchungsraumes 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Flächen- 
Nr. 

 
(s. Plan 

Ausgangs- 
situation) 

 
Code 

 
 

(lt. Biotop-
typenwert- 

liste) 

 
Biotoptyp 

 
 
 
 

(lt. Biotoptypenwertliste) 

 
Fläche 

 
 
 
 

(m²) 

 
Grund- 

wert 
A 

(lt. Biotop-
typenwertlis-

te)  

 
Gesamt- 
korrek-

tur- 
faktor 

 
Gesamt- 

wert 
 
 

(Spalte 5  
X Spalte 6) 

 
Einzel- 
flächen- 

wert 
 

(Spalte  4 
 x Spalte 7) 

1 4.1 
Rasenfläche, 
strukturarm 340 2 1 2 680 

Gesamtflächenwert  A 
(Summe Spalte 8) 680 

 
B.  Zustand des Untersuchungsraumes gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Flächen- 
Nr. 

 
(s. Plan 

Zustand gem. 
Festsetzung 
des BPlanes) 

 
Code 

 
 

(lt. Biotop-
typenwert- 

liste) 

 
Biotoptyp 

 
 
 
 

(lt. Biotoptypenwertliste) 

 
Fläche 

 
 
 
 

(m²) 

 
Grund- 

wert 
 

(lt. Biotop-
typenwertlis-

te)  

 
Gesamt- 
korrek-

tur- 
faktor 

 
Gesamt- 

wert 
 
 

(Spalte 5  
X Spalte 6) 

 
Einzel- 
flächen- 

wert 
 

(Spalte  4 
 x Spalte 7) 

1 1.1 
Versiegelung 
durch Gebäude, 
(340 x GRZ 0,4) 

136 0 1 0 0 

2 4.1 
Zier- und Nutz-
garten, mit 
Bäumen 

204 2 1 2 408 

Gesamtflächenwert  B 
(Summe Spalte 8) 408 
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C.   Gesamtbilanz   (Gesamtflächenwert B – Gesamtflächenwert A) 272 

 
Das Ergebnis der Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung zeigt, dass der Eingriff in 
Natur und Landschaft auf der betroffenen Fläche der Bebauungsplanänderung 
nicht zu 100 % ausgeglichen wird.  
 
Somit ergibt sich ein Biotopwertdefizit von 272 ökologischen Wertpunkten, der 
auf Grund der Geringfügigkeit jedoch vernachlässigbar ist. 
 
 
5.2 Umweltbelange 
 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 ergeben sich keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der bisher in 
der Umgebung des Änderungsgebietes wohnenden und arbeitenden Men-
schen. 
Wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
Euskirchen, den 22.08.2005 
 
 
 
Dr. Friedl 
Bürgermeister 


